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Fürth, 16. Februar 2025 

Ergänzung zu SJR-Anfrage mit Antrag 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

laut § 30 Abs. 4a der Satzung des Bayerischen Jugendrings soll die Geschäftsordnung 
eines SJR „die genaue Zahl“ der Vertreter des Stadtrates mit Rederecht bei der SJR-Voll-
versammlung benennen. In § 6 Abs. 5 der Grundsatz-Geschäftsordnung zu der Vollver-
sammlung des SJR Fürth findet sich jedoch anstelle einer genauen Zahl, die ungenaue 
Angabe „bis zu der Anzahl der im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen“.

Der SJR veröffentlichte vor der U18 Wahl zur Bundestagswahl 2025 auf Instagram die 
Antworten von sechs Wahlkreiskandidaten auf fünf Fragen und stellte sie so den unter 18 
Jährigen mit Bild und Parteisymbol vor. Bei den diesmal insgesamt neun Kandidaten im 
Wahlkreis 242 Fürth wurden somit drei Kandidaten nicht vorgestellt und deren Parteien 
nicht erwähnt. Bei der Auswahl der sechs Kandidaten fällt auf, daß der Kandidat der Par-
tei „Die Linke“ vorgestellt wurde, während der Kandidat der AfD unerwähnt blieb . Auf dem 1

Wahlzettel zur Bundestagswahl ist der AfD-Kandidat auf Position 5 zu finden, der Kandi-
dat der Linken auf Position 7. Die Position auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl (wie 
auch zur U18 Wahl) richtet sich entsprechend Bundeswahlgesetz § 30 nach dem Ergeb-
nis der Parteien bei der vorherigen Bundestagswahl.

Seite 2 von https://www.instagram.com/stories/highlights/18133645945389924/ ist angehängt1

https://www.instagram.com/stories/highlights/18133645945389924/


Vor den geschilderten Hintergründen fragen wir hiermit ergänzend an:

1.Welches sind derzeit die Vertreter des Stadtrates als Gäste mit Rederecht bei der SJR-
Vollversammlung und wann wurden diese vom Stadtrat bestimmt?

2.Kann die Stadt Fürth erklären, wann und wie aus der ungenauen Angabe zur Anzahl 
der Vertreter des Stadtrates eine genaue Zahl wurde?

3.Erkennt die Stadt Fürth in der Benachteiligung der AfD bei der vom SJR in der Veröf-
fentlichung getroffenen Auswahl eine Verletzung der parteipolitischen Neutralität?

4.Liegt der Stadt Fürth die im FN-Artikel vom 14.2.2024 erwähnte schriftliche Stellung-
nahme des SJR vor und kann diese dem Stadtrat zur Kenntnis gegeben werden?

Die Verwaltung wird sich bei den Antworten zu den Fragen Nr. 2 und 3. schwer tun. Wir 
wollen mit den Fragen keinen nutzlosen Aufwand generieren, nur die Probleme herausar-
beiten. Geboten ist ein zukunftsgerichtetes Herangehen. 

Bei Frage Nr. 2 liegt die Lösung offenbar in einer Anpassung der Grundsatz-Geschäfts-
ordnung im Sinne der BJR Satzung. Bis diese beschlossen und veröffentlicht ist, sollte der 
SJR dem Stadtrat das Verfahren zur Ermittlung der genauen Zahl wie auch die genaue 
Zahl selbst im Vorlauf künftiger Benennungen von Vertretern zur Kenntnis geben. 

Ebenso bietet es sich bei Frage Nr. 3 an, daß der SJR den Stadtrat über sein künftig par-
teipolitisch neutrales Verfahren zur Kandidaten-Auswahl wie auch über etwaige Fristen für 
Kandidaten-Interviews mit hinreichendem zeitlichen Vorlauf zur U18 Wahl in Kenntnis 
setzt. Dem SJR sollte hierfür Hilfe des Rechtsamts angeboten werden, damit die schriftli-
che Fixierung des Verfahrens nicht an fehlender juristischer Expertise hinsichtlich der vom 
SJR im Grundlagenvertrag zugesicherten parteipolitischen Neutralität scheitert.
 
Wir beantragen die Möglichkeit zu einer Beschlussfassung und hoffen auf eine ad-
äquate Beschlussvorlage der Verwaltung.

Mit freundlichen Grüßen 




